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#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Notifikation.

 jetzt unbekannten Aufenthalts,
wurde auf Grund des unterm 26. Juni 1935 durch die Zollkreisdirektion in
Lausanne gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens von der eidgenössischen Ober-
zolldirektion am 25. Juli 1935 in Anwendung von Art. 74, Ziffer 3, 75, 81, 82, 85
und 91 des Bundesgesetzes vom 1. Oktober 1925 über das Zollwesen wegen
Zollübertretungen zu einer Busse von Fr. 2 876. 48 verurteilt.

Falls sich der Angeschuldigte hinnen vierzehn Tagen seit Erscheinen dieser
Notifikation der Strafverfügung unbedingt unterzieht, wird ihm gemäss Art. 94
des Zollgesetzes ein Viertel der Busse mit Fr. 719.12 nachgelassen. Unter-
zieht er sich dem administrativen Strafausspruch nicht, so hat er binnen
zwanzig Tagen Einspräche zu erheben und gerichtliche Beurteilung zu ver-
langen. Erhebt er innerhalb dieser Frist keine Einsprache, so erwächst die
Strafverfügung unter Vorbehalt der Beschwerde in Eechtskraft.

Die Straf verfiigung wird dem Damiano Salvatore hiermit eröffnet. Er
kann die Höhe der Busse binnen dreissig Tagen seit dem Erscheinen dieser
Notifikation "beim eidgenössischen Finanz- und Zolldepartement in Bern
durch Beschwerde anfechten.

Bern, den 25. Juli 1935. Eidgenössische Oberzolldirektion.

#ST# Wettbewerb- und Stellenausschreibnngen, sowie Anzeigen.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Nachtrag zu der Sammlang von Marx.

Als Nachtrag zu dem von Dr. Paul Marx verfassten „Register zu
den geltenden Staatsverträgen der schweizerischen Eidgenossenschaft und
der Karttone mit dem Ausland" hat die Justizabteilung die von 1917 bis
Ende Januar 1934 in der eidgenössischen Gesetzsammlung publizierten
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland zusammengestellt.

Diese Zusammenstellung ist bei der Justizabteilung zum Preis von
Fr. 1. 80 (zuzüglich Portoauslagen) beziehbar.

Eidgenössische Justizabteilung.
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